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Zusammenfassung. Barrierefreiheit ist eine grundlegende Voraussetzung für 
die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen. Auf eu-
ropäischer und nationaler Ebene werden seit 2016 wichtige gesetzliche Vo-
raussetzungen für die digitale Barrierefreiheit implementiert. Neben den not-
wendigen strukturellen Verbesserungen spielen weitere Aspekte im Kontext 
digitaler Teilhabe eine wichtige Rolle. Zunehmend werden zentrale sozialpoli-
tische und behindertenpädagogische Leitideen wie Partizipation und Em-
powerment im Kontext der Digitalisierung diskutiert. Trotz dieser Bestrebun-
gen gibt es immer noch Defizite bei der Barrierefreiheit digitaler Angebote. 
Gleichzeitig muss die Frage beantwortet werden, wie man Menschen mit Be-
einträchtigungen noch besser in die Prozesse zur Herstellung digitaler Barrie-
refreiheit einbinden kann, da diese sie selbst betreffen. 

Im folgenden Beitrag werden die wichtigsten Richtlinien, Gesetze und Verord-
nungen zur digitalen Barrierefreiheit vorgestellt und die Relevanz der Partizi-
pation und des Empowerments für die digitale Teilhabe von Menschen mit 
Beeinträchtigungen näher beleuchtet. Abschließend werden einige der rele-
vantesten Projekte mit Beteiligung des Fachgebiets Rehabilitationstechnologie 
der TU Dortmund beschrieben und die gewonnenen Erkenntnisse diskutiert. 

Accessibility, Participation and Empowerment – Paths to Digital Participation 

Abstract. Accessibility is a fundamental prerequisite for the equal participa-
tion of people with disabilities. Important legal conditions for digital accessi-
bility have been already implemented at European and national level in Ger-
many. However, in addition to the necessary structural improvements, other 
aspects also play an important role in the context of digital participation. In-
creasingly, concepts such as participation and empowerment, are being dis-
cussed in the context of digitalisation. Despite all these efforts, most digital 
resources are still not accessible. Furthermore, it is necessary to develop meth-
ods to improve the inclusion of people with disabilities in the processes of 
achieving digital accessibility. 

The article presents the most important guidelines, laws and regulations on 
digital accessibility and highlights the relevance of participation and empow-
erment for the digital participation of people with disabilities. Finally, im-
portant projects in this context under participation of the Department of Re-
habilitation Technology at TU Dortmund University are described and dis-
cussed.
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1 Einleitung 

Sowohl beim Zugang als auch bei der Nutzung von digitalen Technologien und Medien 
sind Menschen mit Beeinträchtigungen häufig durch den Mangel an barrierefreien 
Websites, bei der Nutzung unterstützender Technologien und Medien benachteiligt 
(Rudolph 2019; Haage 2021; Seeman und Lewis 2019). Auf diese Weise werden be-
reits existierende Mechanismen sozialer Ungleichheit für Menschen mit Beeinträchti-
gungen im digitalen Raum reproduziert (Mayerle 2015; Rawat und Morris 2021; Ver-
ständig et al. 2016). Menschen mit Beeinträchtigungen können einerseits weniger von 
den Vorteilen der Digitalisierung profitieren und sind gleichzeitig mehr von den Nach-
teilen betroffen. Das führt u. a. dazu, dass sie ein eingeschränktes Mitspracherecht 
bei der Ausgestaltung von Medien und Technologien haben (Pelka 2020; Reidl et al. 
2020). Es besteht ein sogenannter disability divide (Dobransky und Hargittai 2016, 
2006).  
Heitplatz und Bühler (2023) konstatieren, dass die digitale Teilhabe einen neuen, 
zentralen und ergänzenden Faktor zu den ‚traditionellen‘ Aspekten gesellschaftlicher 
Teilhabe von Menschen darstellt. Entsprechende Voraussetzungen zur digitalen Teil-
habe zu schaffen, ist eine politische und gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die immer 
umfassender und gleichzeitig immer wichtiger wird (Initiative D21 2022a). Digitale 
Teilhabe findet in drei Dimensionen statt und bezieht sich auf den Zugang und die 
Nutzung von digitalen Medien und Technologien. Die drei Dimensionen sind Teilhabe 
durch, Teilhabe in und Teilhabe an digitalen Medien und Technologien (Bosse, 
Schluchter und Zorn 2019; Heitplatz 2021). Eine Teilhabe durch Medien und Techno-
logien kann nur gewährleistet werden, wenn auch die Teilhabe an Medien und Tech-
nologien ermöglicht wird. Dabei bezieht sich dieser Aspekt vor allem auf die Barriere-
freiheit von Medien und Technologien. Die Möglichkeit zu digitaler/gesellschaftlicher 
Teilhabe ist also an die Voraussetzung gebunden, dass digitale gesellschaftliche Sys-
teme und Räume für alle Menschen zugänglich sind (Schwalb und Theunissen 2018; 
Kersting 2020).  
Im folgenden Beitrag werden zunächst die wichtigsten Gesetze und Richtlinien zur 
digitalen Barrierefreiheit dargestellt. Darüber hinaus werden die sozialpolitischen und 
behindertenpädagogischen Leitideen Partizipation und Empowerment genauer be-
trachtet. Dies ermöglicht die Darstellung eines wechselseitigen Zusammenhangs zwi-
schen strukturellen und individuellen Faktoren (Schütte 2018; Huinink und Schröder 
2019). In diesem Zusammenhang wird die Rolle von Menschen mit Beeinträchtigun-
gen und die damit verbundenen Überlegungen zur Partizipation und zum Empower-
ment für die digitale Teilhabe diskutiert. Auf Grundlage dieser beiden Aspekte werden 
anschließend wichtige Projekte unter Beteiligung des Fachgebiets Rehabilitationstech-
nologie der TU Dortmund beschrieben sowie die grundlegenden Erkenntnisse der Pro-
jekte abschließend zusammenfassend dargestellt und eingeordnet. 

2 Digitale Barrierefreiheit 

Barrierefreiheit (‘Accessibility’) ist eine grundlegende Voraussetzung für die gleich-
berechtigte Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen (Bühler 2016, 2017; 
Vicente und López 2010). In der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist die 
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Forderung nach Barrierefreiheit in Artikel 9 verankert (United Nations 2006). Der deut-
sche Behindertenrat (DBR) betonte in seinen Forderungen zur Wahl des 20. Deutschen 
Bundestages 2021, dass „digitale Barrierefreiheit konsequent berücksichtigt und um-
gesetzt werden” (Deutscher Behindertenrat 2021, 14) muss. Hier wird neben der phy-
sischen Barrierefreiheit auch der Zugang zu Information und Kommunikation, ein-
schließlich der entsprechenden Technologien und Systeme, beschrieben.  
Abbildung 1 gibt einen Überblick über die wichtigsten Richtlinien, Gesetze und Ver-
ordnungen. 

 
Abbildung 1 Die wichtigsten Richtlinien, Gesetze und Verordnungen zur digitalen Barrierefreiheit 
in Deutschland. 

2.1 Web Accessibility Directive 

Auf europäischer Ebene ist die „Richtlinie 2016/2102 über den barrierefreien Zugang 
zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen” (Europäische Union 
2016, auch Web Accessibility Directive, WAD) relevant. In dieser Richtlinie werden 
erstmals europäisch harmonisierte verbindliche Mindestvorgaben für die Gestaltung 
digitaler Produkte und Dienstleistungen öffentlicher Einrichtungen festgelegt 
(Dungga, Weissenfeld und E. Klein 2019; European Disability Forum 2017). Die Richt-
linie gilt nicht nur für die Gestaltung von Internetauftritten, sondern bezieht sich auch 
auf die unterschiedlichen Inhalte einer Website und legt genaue Vorgaben für ihre 
Umsetzung fest (Europäische Union 2016). Carstens (2021, 42) beschreibt die Imple-
mentierung der WAD als „eine konsequente Ausweitung der Verpflichtung zur Barrie-
refreiheit”. Laut Bühler (2017) hebt die WAD im Vergleich zu vorhergehenden Rege-
lungen die Relevanz mobiler Anwendungen hervor.  
Spätestens seit Juni 2021 müssen alle Websites und mobilen Anwendungen von öf-
fentlichen Stellen der Mitgliedsstaaten festgelegten Mindestanforderungen (z. B. Al-
ternativtexte für visuelle Inhalte; für mehr Informationen siehe die Europäische Norm 
(EN) 301 549 und die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)) an die Barriere-
freiheit entsprechen  (Europäische Union 2016; Dungga, Weissenfeld und E. Klein 
2019). Zusätzlich zu den Vorgaben zu Mindeststandards in der konkreten Barriere-
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freiheit einer Website werden verschiedene Instrumente zur Sicherstellung von Barri-
erefreiheit gefordert. Im Folgenden werden diese Instrumente sowie die nationale Um-
setzung der Richtlinie vorgestellt. 

Erklärung zur Barrierefreiheit 
Öffentliche Stellen sind nach Art. 7 der WAD dazu verpflichtet, eine umfassende, de-
taillierte und klare Erklärung zur Barrierefreiheit ihrer Websites und mobilen Anwen-
dungen zu veröffentlichen. Diese Erklärung muss in einem barrierefreien Format vor-
liegen sowie von jeder Seite einer Website aus erreichbar sein. Ist der Webauftritt nicht 
vollständig barrierefrei, müssen in der Erklärung zur Barrierefreiheit drei wesentliche 
Aspekte aufgeführt werden: 

• Es müssen die Teile des Inhalts benannt werden, die nicht vollständig barriere-
frei sind. 

• Es müssen Gründe für die fehlende barrierefreie Gestaltung angegeben wer-
den.  

• Es muss ggfs. auf barrierefrei gestaltete Alternativen hingewiesen werden. 

Die Erklärung zur Barrierefreiheit muss mindestens einmal pro Jahr und bei jeder we-
sentlichen Änderung der Inhalte des Webauftritts aktualisiert werden. 

Feedback-Mechanismus 
Gemäß Art. 7 der WAD müssen Websites und mobile Anwendungen öffentlicher Stel-
len einen Mechanismus beinhalten, der es den Nutzenden ermöglicht, die auf der 
Website oder in der Anwendung vorhandenen digitalen Barrieren melden zu können. 
Der Feedback-Mechanismus muss von jeder zur Website gehörenden Seite aus oder 
innerhalb der Navigation einer mobilen Anwendung zugänglich und einfach zu benut-
zen sein. Die über den Feedback-Mechanismus eingehenden Anfragen müssen von 
der öffentlichen Stelle zeitnah, spätestens innerhalb eines Monats, beantwortet wer-
den.  
Um die Wirksamkeit des Feedbacks zu sichern, sind der Bund und die Länder nach 
Art. 9 der WAD dazu verpflichtet, ein sogenanntes Durchsetzungsverfahren zu instal-
lieren. Dieses können Nutzende in Anspruch nehmen, wenn eine über den Feedback-
Mechanismus erfolgte Anfrage nicht zufriedenstellend beantwortet oder die Antwort-
frist nicht eingehalten wurde. Über das Verfahren können auch die Gründe für eine 
Ausnahme von der generellen Verpflichtung zur barrierefreien Gestaltung überprüft 
werden (Carstens 2021). Auf Bundesebene und in vielen Bundesländern wird das 
Durchsetzungsverfahren durch eine Schlichtungs- bzw. Überwachungsstelle (z. B. 
Stadtportal Hamburg o. J.) und in einigen Bundesländern durch die Stelle des Beauf-
tragten für barrierefreie Informationstechnik/digitale Barrierefreiheit (z. B. Stadpor-
tal Berlin o. J.) bzw. Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung (z. B. 
Beauftragte für Menschen mit Behinderung sowie für Patientinnen und Patienten in 
NRW 2023) verantwortet. 

Monitoring und Reporting 
Die Einhaltung der Vorgaben ist gemäß Art. 8 der WAD durch regelmäßige Stichproben 
der Überwachungsstellen des Bundes und der Länder zu überprüfen. In Deutschland 
ist die Überwachungsstelle für Barrierefreiheit und Informationstechnik (BFIT-Bund) 
nach § 13 Abs. 3 BGG für die öffentlichen Einrichtungen des Bundes verantwortlich. 
Auf Ebene der Bundesländer sind die jeweiligen Landesüberwachungsstellen verant-
wortlich. Die konkrete Aufgabe der Überwachungsstellen beinhaltet die periodische 
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Überwachung der Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Einrichtungen 
und die Beurteilung, ob und inwiefern diese den Anforderungen an die Barrierefreiheit 
genügen.  
Art. 8 der WAD verpflichtet die Mitgliedstaaten, alle drei Jahre über die Ergebnisse 
ihrer Überwachungstätigkeit zu berichten. Der Bericht für Deutschland wird gemäß § 
12c des BGG von der BFIT-Bund auf Grundlage der Berichte der obersten Bundesbe-
hörden und der Länder erstellt. Zusätzlich zu den Berichten stellt die BFIT-Bund wei-
tere Angebote, wie z. B. ein Muster zur Erklärung zur Barrierefreiheit, zum Download 
zur Verfügung (Überwachungsstelle für Barrierefreiheit und Informationstechnik o. J.).  

Nationale Umsetzung 
In Deutschland wurde das „Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Beeinträchti-
gungen” (auch Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)) 2018 an die neuen Anforde-
rungen der WAD angepasst. In § 12a ‘Barrierefreie Informationstechnik’ wird die Ver-
pflichtung der öffentlichen Stellen auf Bundesebene zur barrierefreien Gestaltung ih-
rer Internetauftritte und -angebote (z. B. Apps), elektronischer Verwaltungsabläufe so-
wie der zur Verfügung gestellten grafischen Programmoberflächen festgeschrieben.  
Die „Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behin-
dertengleichstellungsgesetz” (auch Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung 
(BITV 2.0)) wurde 2019 ebenfalls an die Anforderungen der WAD angepasst. Die Ver-
ordnung setzt diejenigen Vorgaben der WAD um, die nicht schon 2018 in das aktua-
lisierte BGG aufgenommen wurden (Bundesfachstelle Barrierefreiheit 2019). Die Ver-
pflichtung zur Barrierefreiheit bezieht sich hier auf die textuellen und nicht textuellen 
Informationen in unterschiedlichen Formaten, Dokumenten und Formularen zum Her-
unterladen, aber auch auf Funktionen, die eine Interaktion zwischen Nutzenden und 
System erfordern (z. B. bei Authentifizierungsprozessen, Carstens 2021). In der BITV 
werden in § 3 ‘Anzuwendende Standards’ die vier Grundprinzipien der Barrierefreiheit 
der WCAG der Web Accessibility Initiative (WAI) des World Wide Web Consortiums 
(W3C) aufgegriffen. So ist es für die barrierefreie Gestaltung von Angeboten, Anwen-
dungen und Diensten der Informationstechnik erforderlich, dass diese wahrnehmbar, 
bedienbar, verständlich und robust sind (W3C 2023). Diese Grundprinzipien werden 
durch die ihnen zugeordneten Anforderungen aus der EN 301 549 konkretisiert und 
überprüfbar gemacht. 

2.2 European Accessibility Act 

2019 trat die „Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen“ (Europäi-
sche Union 2019, auch European Accessibility Act, EAA) in Kraft. Der EAA bezieht sich 
auf alle digitalen Produkte und Dienstleistungen des europäischen Binnenmarktes. 
Das bedeutet, dass ab 2025 neben den Angeboten öffentlicher auch privatwirtschaft-
liche Angebote nach denselben Mindeststandards barrierefrei auszugestalten sind. 
Die Anforderungen an die Barrierefreiheit in den Mitgliedsstaaten der EU sind bisher 
sehr unterschiedlich und teilweise widersprüchlich, weshalb nun einheitliche Stan-
dards eingeführt werden. Der EAA wird auf nationaler Ebene in Deutschland durch das 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) von 2021 umgesetzt (Bundesfachstelle Barri-
erefreiheit o. J.; Rehadat 2023). Die Einhaltung und Kontrolle dieses Gesetzes wird 
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von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) koordiniert (Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales 2021a). Das Gesetz bezieht sich sowohl auf 
Produkte wie z. B. Computer oder Smartphones sowie auf Dienstleistungen wie z. B. 
Messengerdienste oder E-Books (Bundesfachstelle Barrierefreiheit o. J.; Rehadat 
2023). 

3 Partizipation und Empowerment 

Im Kontext der Diskussion um (digitale) Teilhabe spielen neben notwendigen struk-
turellen Verbesserungen weitere Aspekte eine wichtige Rolle. Dementsprechende wer-
den zentrale sozialpolitische und behindertenpädagogische Leitideen, wie Partizipa-
tion und Empowerment, zunehmend auch im Kontext digitaler Technologien und Me-
dien diskutiert. Hierbei ist es zunächst notwendig, ein grundsätzliches Verständnis 
über die verschiedenen Konzepte zu erhalten. 
In der UN-BRK ist das Partizipationsgebot gleich in mehreren Artikeln verankert (Uni-
ted Nations 2006; siehe z. B. Art. 3; Art. 4, Abs. 3; Art. 21; Art. 33, Abs. 3). Partizipa-
tion (lat. particeps = teilnehmend) wird oft gleichbedeutend für die Begriffe Beteili-
gung, Teilhabe, Mitwirkung oder Einbeziehung verwendet (Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 2024). Teilhabemöglichkeiten sa-
gen jedoch zunächst nichts über die tatsächliche Beteiligung eines Individuums aus 
(Beck 2013; Nieß 2016). Partizipation und Teilhabe sind also eng miteinander verbun-
den, jedoch nicht miteinander gleichzusetzen. Nach Straßburger und Rieger (2019) 
ist Partizipation von anderen Formen der Beteiligung abzugrenzen, wenn hier die Be-
teiligung keine Auswirkung auf den Gegenstand der Beteiligung hat. Es handelt sich 
bei Partizipation also um Prozesse der Einflussnahme (Schachler 2022). Daraus lässt 
sich ableiten, dass es also nicht nur notwendig ist, die voraussetzenden Bedingungen 
zu schaffen, damit Menschen partizipieren (können), sondern auch herauszufinden, 
ob Menschen überhaupt partizipieren wollen, welche Gründe hierfür vorliegen und 
auf welche Weise sie am besten partizipieren können (Scheu und Autrata 2013). Par-
tizipationsmodelle, wie z. B. die Partizipationspyramide von Straßburger und Rieger 
(2019), geben hierbei eine Übersicht über die (Vor-)stufen von Partizipation. 
Wie bereits erwähnt, wird auch die behindertenpädagogische Leitidee des Empower-
ments (dt. Befähigung) in der Diskussion der digitalen Barrierefreiheit aufgegriffen. 
Die Konzepte Partizipation und Empowerment stehen in einem direkten Verhältnis 
zueinander (Theunissen und Plaute 2002; Düber, Rohrmann und Windisch 2018). 
Nach Stark zielt Empowerment darauf ab, dass Individuen die Fähigkeit entwickeln 
bzw. verbessern, ihr Leben und ihre soziale Lebenswelt selbstbestimmt zu gestalten 
(Stark 2003). Es geht also um Möglichkeiten, Kontrolle über das eigene Leben und 
soziale Zusammenhänge zu gewinnen sowie die notwendigen Ressourcen hierfür zu 
erlangen (Stark 1996).  
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Nach Trojan (1993) kann Empowerment anhand von vier Punkten operationalisiert 
werden: 

1. Stärkung des Selbstwertgefühls 
2. Förderung der Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit  
3. Förderung des Zusammenschlusses zur besonderen Durchsetzung von 

gemeinsamen Interessen  
4. Aktivierung zu mehr Mitwirkung in Politik und Gesellschaft 

Zusammenfassend bedeutet Partizipation und Empowerment im Kontext digitaler 
Technologien und Medien, dass Menschen selbstständig auf barrierefreie Informatio-
nen, Angebote und Dienstleistungen zugreifen können und diese auch tatsächlich 
nutzen. Mechanismen, wie z. B. der Feedback-Mechanismus der WAD, ermöglichen 
es, dass Menschen ihre Rechte durchsetzen können und somit direkten Einfluss auf 
die Gestaltung digitaler Angebote öffentlicher Stellen zu nehmen. 
Ferner zeigt die Operationalisierung von Trojan (1993) auch, dass im Kontext von 
Partizipation und Empowerment nicht nur die alleinige Betrachtung des Individuums, 
sondern auch weitere gruppenbezogene und strukturelle Faktoren, relevant sind. 
Dementsprechend ist es wichtig, dass auch Interessenvertretungen (auch Selbstver-
tretung bzw. Selbsthilfe) in die Betrachtung einbezogen werden. Interessenvertretung 
bedeutet, dass die Anliegen und Interessen von Menschen mit Beeinträchtigungen 
durch Verbände, Selbsthilfeorganisationen oder gewählte Gremien vertreten werden, 
mit dem Ziel, eine Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchti-
gungen zu erreichen (Nieß 2016). Die Interessensvertretung reicht somit von zivilge-
sellschaftlichem Engagement bis zu politischem Engagement und meint als solches 
die Beteiligung in Gremien innerhalb von Organisationen sowie in Gruppen, Vereinen 
und kommunalen Initiativen, aber auch die Arbeit von Verbänden und Beauftragten 
sowohl auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Zivilgesellschaftliches Engage-
ment bedeutet hierbei für Bürger*innen an der Gestaltung der Lebensverhältnisse mit-
zuwirken (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V. 2017). In 
Deutschland existieren auf politischer Ebene Vertretungsorgane, wie z. B. die Beauf-
tragten für die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen, sowie zivilgesellschaft-
lich durch Zusammenschlüsse, denen Selbsthilfegruppen, Behindertenverbände und 
Behindertenbewegungen zuzuordnen sind (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilli-
genagenturen e.V. 2017; Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2016; Wald-
schmidt 2009). Im Sinne der gemeinsamen Durchsetzung von Interessen spielt die 
Interessenvertretung also auch eine wichtige Rolle bei der Befähigung von Menschen 
mit Beeinträchtigungen. Durch die Möglichkeit zur Vernetzung oder Sensibilisierung 
lässt sich diese Rolle auch auf den Zugang und die Nutzung digitaler Technologien 
und Medien übertragen. 

4 Forschung im Kontext digitaler Barrierefreiheit 

Auf Basis der bisher dargestellten Grundlagen werden nun nachfolgend relevante Pro-
jekte im Spannungsfeld digitaler Barrierefreiheit und Partizipation und Empowerment 
von Menschen mit Beeinträchtigungen unter Beteiligung des Fachgebiets Rehabilitati-
onstechnologie der Technischen Universität (TU) Dortmund vorgestellt. 
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4.1 UPowerWAD 

Das Erasmus+-finanzierte Projekt UPowerWAD (‚Users Power the Web Accessibility Di-
rective‘; Laufzeit: 2022-2024) wurde vom Fachgebiet Rehabilitationstechnologie der 
TU Dortmund in Kooperation mit der European Blind Union, Funka und Synthesis – 
Center for Research and Education durchgeführt. Ziel des Projektes ist die Befähigung 
von Menschen mit Beeinträchtigungen, konstruktives Feedback zur Barrierefreiheit 
von digitalen Angeboten öffentlicher Stellen geben zu können (Funka 2023a). Das 
Projekt bezieht sich dabei auf die Erkenntnisse aus der ersten Berichtsperiode zur 
Umsetzung der WAD von Anfang 2020 bis Mitte 2021. Im Bericht aus Deutschland ist 
zusammenfassend vermerkt, dass im genannten Zeitraum im gesamten Bundesgebiet 
nur 33 Barrieren gemeldet wurden. Gleichzeitig ergab die Überprüfung der Barriere-
freiheit von ausgewählten Websites, dass kein Webauftritt und keine mobile Anwen-
dung gleichzeitig alle Mindestanforderungen an die Barrierefreiheit erfüllt (Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales 2021b). Dies deckt sich mit den Ergebnissen aus 
den Berichten anderer Mitgliedsstaaten (European Commission 2022b). Die Europäi-
sche Kommission konstatiert, dass vor allem das Bewusstsein über das Vorhanden-
sein des Feedback-Mechanismus bei Nutzenden sowie dessen tatsächliche Nutzung 
noch ausbaufähig sind (European Commission 2022a). Das European Disability Forum 
(EDF) untersuchte bereits 2019 das Bewusstsein und die Wahrnehmung der WAD (Eu-
ropean Disability Forum 2019). Dabei wurde festgestellt, dass der von der WAD ge-
forderte Feedback-Mechanismus auf vielen Websites nicht vorhanden ist. Zudem 
wussten die meisten Befragten nicht, welche Stellen für die Umsetzung und Überwa-
chung der Barrierefreiheit im Sinne der WAD zuständig sind. Fuglerud & Halbach wei-
sen darauf hin, dass kaum Forschungsergebnisse zur Gestaltung von Feedback-Me-
chanismen zur Barrierefreiheit vorhanden sind (Fuglerud und Halbach 2022). Im Pro-
jekt UPowerWAD wurden diese Lücken in Forschung und Praxis aufgegriffen.  
In der ersten Projektphase wurden zunächst die Perspektive von Menschen mit Beein-
trächtigungen auf die digitale Barrierefreiheit und ihre Erfahrungen mit Feedback zu 
Barrieren untersucht. Hierfür wurden Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigun-
gen zu ihren Erwartungen, ihrem Wissen und ihren Präferenzen befragt. Die Ergeb-
nisse wurden im Rahmen eines Workshops von weiteren Nutzenden validiert 
(Baumann et al. 2023). Dabei wurde die Annahme bestätigt, dass sich die Herausfor-
derungen vor allem auf die unzureichende Auffindbarkeit und Benutzerfreundlichkeit 
des Feedback-Mechanismus beziehen. Zudem kannten nur wenige der befragten Per-
sonen die WAD und den Feedback-Mechanismus. Die meisten Personen wussten nicht 
einmal, dass sie ein Recht auf barrierefreie digitale Informationen und Dienstleistun-
gen öffentlicher Einrichtungen haben. Die genannten Gründe, warum keine Barrieren 
gemeldet werden, bezogen sich auf mangelndes Vertrauen in öffentliche Stellen, 
schlechte Erfahrungen mit Meldungen und fehlende Motivation. Basierend auf den 
Erkenntnissen aus den Befragungen wurde ein Toolkit für ein besseres Verständnis zu 
bestehenden Barrieren und des Unterstützungsbedarfs von Menschen mit Beeinträch-
tigungen entwickelt. Zusätzlich sind im Toolkit Informationen für die Optimierung des 
Feedback-Mechanismus zu finden (Funka 2023d). 

In einem zweiten Arbeitspaket wurde die Perspektive öffentlicher Einrichtungen un-
tersucht. Im Rahmen einer Umfrage machten öffentliche Stellen Angaben zur eigenen 
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Website und den Feedback-Mechanismen. Die Ergebnisse der Umfrage wurden zusam-
men mit Vertreter*innen ausgewählter öffentlicher Einrichtungen hinsichtlich der Er-
fahrungen und Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse diskutiert (Baumann et al. 
2023). Aus den Ergebnissen der Umfragen und Gespräche wurde ein Repository of 
Best Practices entwickelt (Funka 2023c). Zusätzlich zu den Best Practices ließ sich aus 
den Ergebnissen ableiten, dass in vielen öffentlichen Stellen die erforderlichen und 
grundlegenden Kompetenzen fehlen, um barrierefreie Websites und ein gut nutzbares 
Feedback-Verfahren erfolgreich umzusetzen  (Baumann et al. 2023; Funka 2023c). 
Dementsprechend besteht hier ein Bedarf an der Vermittlung von grundlegenden In-
formationen in Schulungen und Weiterbildungsveranstaltungen. Auf Grundlage der 
Ergebnisse zum Repository lassen sich vier notwendige, grundlegende Aspekte zu-
sammenfassen, die in Abbildung 2 dargestellt sind. 

 
Abbildung 2 Grundlegende Aspekte zum Feedback-Mechanismus. 

Auf Basis der Forschungsergebnisse aus der ersten Projektphase wurde ein Modell-
lehrplan zum Feedback-Mechanismus entwickelt, der für die Planung und Durchfüh-
rung von Kursen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung eingesetzt werden kann. 
Der Modelllehrplan richtet sich sowohl an Ausbildungseinrichtungen als auch an Inte-
ressenvertretungen, die Weiterbildungsangebote für ihre Mitglieder planen (Funka 
2023b). Mit Hilfe der angebotenen Kurse sollen Menschen mit Beeinträchtigungen 
darin geschult werden digitale Barrieren zu melden.  
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Der Modelllehrplan umfasst die folgenden drei Module: 

• Modul 1 enthält Materialien zur Unterstützung der Schulung zur digitalen 
Barrierefreiheit. Mit den Inhalten dieses Moduls kann also das Wissen über 
digitale Barrierefreiheit und die Umsetzung der WAD vermittelt werden. 

• Modul 2 umfasst Materialien zur Bedeutung von Feedback. Der Schwerpunkt 
liegt hier auf den konkreten Herausforderungen bei der Nutzung des Feed-
back-Mechanismus der WAD. Zusätzlich werden mögliche Feedback-Kanäle 
vorgestellt. 

• Modul 3 enthält notwendige Basisinformationen für Feedback, das für öf-
fentliche Stellen umsetzbar ist.  

Jedes Modul umfasst neben den Lerneinheiten mit konkreten Vorschlägen für Inhalte 
und Vorschläge für Lehrmethoden auch die zu erwartenden Lernergebnisse. Der Mo-
delllehrplan wurde in die Landessprachen von Deutschland, Frankreich und Schweden 
übersetzt und in den jeweiligen Ländern erprobt. Begleitend zum Modelllehrplan wur-
den Leitlinien mit Informationen und Materialvorschlägen für die praktische Anwen-
dung und Anpassung der Schulungskurse erarbeitet (Funka 2024). 
Zusammengefasst bilden die Projektergebnisse ein Fundament zur Befähigung von 
Menschen mit Beeinträchtigungen. Im Projekt wurden dafür unterschiedliche Stake-
holder unter Einsatz verschiedener Forschungsmethoden fortlaufend im gesamten 
Projektverlauf in alle Projektarbeiten eingebunden. Auf diese Weise wurde sicherge-
stellt, dass sich die unterschiedlichen Perspektiven sowie die tatsächlichen Bedürf-
nisse und Erfahrungen der Zielgruppe in den Materialien widerspiegeln. Hervorzuhe-
ben ist zudem die Einbindung von Interessenvertreter*innen in den Forschungs- und 
Entwicklungsprozess, mit dem Ziel, die Nutzendenperspektive weiter zu stärken. Dar-
über hinaus sind auch weitere strukturelle Faktoren wie z. B. die Sensibilisierung aber 
auch Unterstützung von Mitarbeitenden öffentlicher Stellen berücksichtigt. 

4.2 Modellprojekt ‘Barrieren Melde- und Monitoringstelle’ 

Das Modellprojekt Barrieren Melde- und Monitoringstelle (Laufzeit: 2014- 2017) der 
BAG-Selbsthilfe und des Forschungsinstituts Technologie und Behinderung wurde in 
Kooperation mit dem Fachgebiet Rehabilitationstechnologie der TU Dortmund durch-
geführt. In diesem Projekt wurde die Idee einer Meldestelle für digitale Barrieren ent-
wickelt, noch bevor die WAD verabschiedet wurde. Mit der entwickelten Lösung konn-
ten digitale Barrieren über verschiedene Kommunikationswege gemeldet werden. Die 
gemeldeten Barrieren wurden von Mitarbeitenden des Projektes überprüft, untersucht 
und an die Anbieter*innen der betroffenen Websites weitergeleitet. Darüber hinaus 
konnte die Meldestelle auch zur Beratung zur Barrierefreiheit von Websites oder Do-
kumenten konsultiert werden. Bereits in diesem Projekt zeigte sich, dass es nur wenig 
direkte Rückmeldungen der Zielgruppe gab und weitere Maßnahmen zur Befähigung 
der Zielgruppe nötig sind (BAG-Selbsthilfe 2017). Im Rahmen des Projektes wurde die 
Lösung einer dezentralen Feedback-Möglichkeit im Kontext der bevorstehenden Ver-
abschiedung der WAD als kritisch betrachtet. Die Projektverantwortlichen plädierten 
für eine (zusätzliche) zentrale Lösung in Form einer Datenbank, wie sie bereits im 
Projekt erarbeitet wurde. Eine solche Lösung ermöglicht es, behördenübergreifend zu 
arbeiten und strukturierte Auswertungen sowie gezielte Schulungsmaßnahmen zu re-
levanten Problemlagen anbieten zu können (BAG-Selbsthilfe 2017).  
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Die Idee eine Meldestelle für digitale Barrieren einzurichten, entstand aus einem Im-
puls der in der BAG-Selbsthilfe zusammengefassten Organisationen der Behinderten-
selbsthilfe. Als Projektpartner waren die Organisationen intensiv in die Konzeption 
und Umsetzung eingebunden. Die Beteiligung von Projektmitarbeitenden bei der Un-
tersuchung der eingegangenen Meldungen ermöglichte eine gewissenhafte Bearbei-
tung der erlebten Barrieren und persönliche Rückmeldungen. 

4.3 Teilhabe 4.0 

Ein weiteres Projekt im Kontext der digitalen Barrierefreiheit ist das Projekt Teilhabe 
4.0 – Perspektive ändern (Laufzeit: 2022-2023), welches von der BAG-Selbsthilfe und 
dem Kompetenzzentrum Barrierefreiheit Volmarstein in Kooperation mit dem Fachge-
biet Rehabilitationstechnologie der TU Dortmund umgesetzt wurde (BAG-Selbsthilfe 
2023). Ziel des Projektes ist die Verbesserung der strukturellen Voraussetzung. Hier-
bei konzentriert man sich vor allem auf die Sensibilisierung/Bewusstseinsförderung 
und Weiterbildung hinsichtlich der digitalen Barrierefreiheit bei Behörden und Unter-
nehmen. Neben regelmäßigen Schulungsveranstaltungen und einem Newsletter bietet 
das Projekt ein digitales, kostenfreies Schulungsportal an (BAG-Selbsthilfe 2023).  

4.4 Easy Reading 

Im Rahmen des EU-geförderte Projektes Easy Reading wurde ein Software-Frame-
work für die Verbesserung der kognitiven Barrierefreiheit bestehender Internetseiten 
entwickelt. Das Projekt wurde vom Fachgebiet Rehabilitationstechnologie in Zusam-
menarbeit mit einem europäischen Konsortium von 2018-2020 durchgeführt (Easy 
Reading o. J.). Der im Projekt entwickelte Software-Prototyp ermöglicht durch eine 
Auswahl verschiedener Tools eine individuelle Anpassung bestehender Webseiten an 
die aktuellen Unterstützungsbedürfnisse von Nutzenden. So können z. B. Texte laut 
vorgelesen, die Schriftgröße angepasst, Symbole oder Bilder als Verständnishilfe an-
gezeigt oder störende Informationen, wie Werbeanzeigen oder Bilder, entfernt wer-
den. Nicht nur Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern auch Menschen mit 
Fluchterfahrungen, ältere Menschen, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 
oder Menschen mit gering ausgeprägten Lesefähigkeiten profitieren von einfach les-
baren und gut verständlichen digitalen Informationen (Schach 2023; Dirks 2019). 
Alle Tools können entweder allein oder in Kombination verwendet werden und kön-
nen zu jeder Zeit an die individuellen Unterstützungsbedürfnisse angepasst werden. 
Die Änderungen der Internetseite erfolgen nur in der Browseransicht der Nutzenden 
und können jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. So haben die Nutzenden 
die Möglichkeit immer wieder zur Originalansicht zurückzukehren und bleiben, an-
ders als bei herkömmlichen Lösungen, in den allgemeinen digitalen Diskurs invol-
viert (Miesenberger et al. 2022).  
Das Easy Reading Projekt zeichnete sich durch einen ausgeprägten partizipativen An-
satz aus. Menschen mit Lernschwierigkeiten waren als Expert*innen im Projekt tätig 
und wurden im gesamten Projektverlauf in alle Projektarbeiten eingebunden. Auf 
diese Weise wurde sichergestellt, dass die Zielgruppe in jede Projektentscheidung 
gleichberechtigt involviert war. Als eines der wissenschaftlichen Projektergebnisse 
wurde ein Methodenkatalog für die partizipative Forschung und Entwicklung mit Men-
schen mit Lernschwierigkeiten entwickelt (Dirks 2019). 
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5 Diskussion 

Um die digitale Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen zu gewährleisten, ist 
es notwendig, die Barrierefreiheit digitaler Informations- und Dienstleistungsange-
bote zu verbessern. Die vorgestellten Gesetze und Verordnungen zeigen, dass auf 
europäischer und nationaler Ebene bereits wichtige Voraussetzungen für die Barriere-
freiheit von Angeboten öffentlicher Stellen implementiert wurden. Durch den EAA und 
das BFSG wird sich perspektivisch auch die Zugänglichkeit digitaler privatwirtschaftli-
cher Angebote verbessern. Es ist also insgesamt davon auszugehen, dass sich die 
strukturellen Voraussetzungen voraussichtlich weiter verbessern werden.  
Momentan ist jedoch im öffentlichen Bereich in Deutschland eine erfolgreiche digitale 
Verwaltungsreform noch nicht flächendeckend umgesetzt (Stember und Hasenkamp 
2019). Dies führt zu Problemen bei der Nutzung und Akzeptanz von digitalen Ange-
boten öffentlicher Stellen (Initiative D21 2022b; Akkaya und Krcmar 2020; Distel 
2020; Stember und Hesse 2018). Diese Probleme zeigen sich auch in der Barrierefrei-
heit der digitalen Angebote öffentlicher Stellen. Hier setzen Forschungsprojekte wie 
das vorgestellte Projekt Teilhabe 4.0 an. Durch Maßnahmen, wie die Entwicklung und 
Bereitstellung von Ressourcen und Möglichkeiten zur Schulung, sollen Mitarbeitende 
aufgeklärt und bei einer erfolgreichen Umsetzung unterstützt werden. Auch das Repo-
sitory of Best Practices aus dem UPowerWAD Projekt kann bei einer erfolgreichen Um-
setzung als hilfreiche Ressource dienen. Die im Modellprojekt Barrieren Melde- und 
Monitoringstelle vorgestellte und erprobte Lösung einer zentralen Meldestelle zeigt 
darüber hinaus, wie auf struktureller Ebene weitere Veränderungen vorgenommen 
werden können. Auch die von Alarcon et al. (2018) vorgeschlagene Implementierung 
eines Mechanismus, mit dem Nutzendenfeedback zur Barrierefreiheit direkt auf einer 
Website gesammelt werden kann (= public barrier tracker), sei an dieser Stelle bei-
spielhaft erwähnt.  
Um die Barrierefreiheit von Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen 
zu verbessern, sind Rückmeldungen der Nutzenden unerlässlich. Das Projekt UPo-
werWAD zeigt, dass es hilfreich ist, das notwendige Bewusstsein zur Bedeutung von 
Feedback bei Nutzenden zu schaffen und diese zu befähigen, umsetzbares Feedback 
zu verfassen. Für Menschen mit Beeinträchtigungen ist ein Bewusstsein für die recht-
lichen Ansprüche und die Möglichkeit, sich auf Recht zu berufen, ein entscheidender 
Faktor für eine aktive Beteiligung. Ein Rückgriff auf dieses Recht bedeutet, dass man 
sich seiner rechtlichen Ansprüche bewusst ist und auch über die Fähigkeit verfügt, 
sich darauf zu berufen (Klausner 2021). Partizipation (im Sinne einer aktiven Teil-
nahme) von Menschen mit Beeinträchtigungen kann also die Barrierefreiheit beein-
flussen und auf diese Weise die Teilhabemöglichkeiten verbessern.  
Ein wichtiger Faktor für mehr Barrierefreiheit ist der Einbezug von Interessenvertre-
tungen. Im Kontext der WAD zeigen Bestrebungen, wie die Initiative des Deutschen 
Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV) ‘Digitale Barrieren melden’, das Po-
tenzial hinsichtlich der diskutierten Thematik. Im Rahmen der Initiative wurde auf der 
Website des Verbandes eine Seite eingerichtet, auf der relevante Informationen zum 
Melden von Barrieren dargestellt werden. Es wurde u.a. ein Video produziert, in dem 
erklärt wird, wie man in drei Schritten eine digitale Barriere meldet. Darüber hinaus 
werden die Antworten zu häufigen Fragen übersichtlich dargestellt und regelmäßige 
Schulungen für Nutzende angeboten (Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband 
e.V. 2023).  
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6 Ausblick 

Über den Feedback-Mechanismus der WAD hinaus sind jedoch weiterhin Diskrepan-
zen zwischen rechtlichen Möglichkeiten zu Teilhabe und Partizipation und den noch 
bestehenden Unzulänglichkeiten der Barrierefreiheit festzuhalten. Es ist z. B. fraglich, 
ob auf Webseiten, die nicht barrierefrei sind, überhaupt ein Feedbackprozess umge-
setzt werden kann, der barrierefrei auffindbar und nutzbar ist.  
Gemäß dem Slogan der Behindertenselbstvertretung „Nichts über uns ohne uns“ 
(Charlton 1998) muss langfristig weiterhin die Frage beantwortet werden, wie Men-
schen mit Beeinträchtigungen in Prozesse eingebunden werden können, die sie selbst 
betreffen. Dabei ist der Einbezug von Zielgruppen notwendig, um ihre Bedürfnisse 
und Erwartungen zu kennen und diese angemessen umzusetzen (Akkaya und Krcmar 
2020; Adiyarta et al. 2018). Denkbar ist z. B. eine Verpflichtung, digitale Angebote 
unter Einbezug bestimmter Zielgruppen zu entwickeln oder verpflichtende Tests in 
den einzelnen Entwicklungsstufen festzulegen. Die Bedarfe der Zielgruppen sollten 
also von Anfang an mitgedacht und berücksichtigt werden und nicht nur, wie oft üb-
lich, im Rahmen der Evaluation von bereits entwickelten Ressourcen und Lösungen. 
Exemplarisch zeigen z. B. die Ergebnisse einer Studie von Herendy (2018) zur Opti-
mierung der Orientierung auf Webseiten öffentlicher Stellen, dass die Webseiten, die 
unter Berücksichtigung von systematischen Tests mit Nutzenden erstellt wurden, ei-
nerseits einfacher zu bedienen sind und andererseits den Erwartungen von Nutzenden 
entsprechen. Nach Bühler (2017) profitieren dabei nicht nur Menschen mit Beeinträch-
tigungen von barrierefreien Angeboten, sondern auch andere marginalisierte Grup-
pen sowie die Mehrheitsgesellschaft. Neue Ansätze, wie das im Projekt Easy Reading 
entwickelte Software-Framework, zeigen darüber hinaus einen Perspektivwechsel, der 
die individuelle Anpassbarkeit digitaler Ressourcen in den Fokus rückt und verdeut-
licht, wie durch partizipative Prozesse Lösungen geschaffen werden können, die die 
digitale Teilhabe und Selbstbestimmung verschiedener Zielgruppen verbessern kön-
nen. 
Dieser Beitrag zeigt, dass eine nachhaltige Verbesserung der digitalen Teilhabe von 
Menschen mit Beeinträchtigungen nur durch ein Zusammenspiel aus strukturellen 
Veränderungen, der Partizipation und dem Empowerment von Menschen mit Beein-
trächtigungen sowie dem Einbezug von Interessenvertretungen verbessert werden 
kann. “[S]oziale Inklusion kann nicht auf die Grundannahme individueller Hand-
lungsoptionen verzichten, wie sie umgekehrt nicht von der sozialen Gebundenheit 
individuellen und/oder gruppenmäßigen Handelns absehen kann” (Schütte 2018, 
145). Dafür sind neben einer gesetzlichen Stärkung des Rechtes auf digitale Teilhabe 
auch Maßnahmen für eine Veränderung des Bewusstseins für digitale Barrierefreiheit 
sowie umfassendere und bessere Beteiligungsprozesse für Menschen mit Beeinträch-
tigungen und ein fundierteres Grundwissen bei allen beteiligten Akteur*innen not-
wendig.  
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